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Occupational safety “piggybacked” – an alternative  
concept for addressing companies on occupational 
health and safety. Part I: Theoretical foundation
Background: Employers are obliged to implement occupational safety mea-

sures. However, implementation rates are rising only very slowly. Reserva-

tions about the issues and official requirements are widespread among 

entrepreneurs.

Objective: There is still a great need for statutory accident insurance organ-

isations to successfully address entrepreneurs so that they can ensure the 

health and safety of their workers.

Method: Based on findings from cognitive and learning psychology, an  

alternative approach, known as the “piggyback” method, was developed.

Results: By linking the health and safety topics with positively evaluated 

contextual stimuli, the reservations can be circumvented and a first positive 

change in attitude can be achieved. For a sustainable change in behaviour, 

a deeper dive into the issues is necessary.

Conclusions: The “piggyback” method can be used especially to reach en-

trepreneurs who have shown little motivation for implementation so far. The 

concept can be applied to different fields of prevention, but still requires 

further testing and evaluation. Ethical aspects must also be taken into  

account during implementation.

Keywords: occupational health and safety– information processing – entre-

preneurs – targeting concept

doi:10.17147/asu-1-280228

Arbeitsschutz „im Huckepack“ – ein alternatives Konzept 
zur Ansprache von Unternehmen auf Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit. Teil I: Theoretische Fundierung
Hintergrund: Arbeitgebende sind zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnah-

men verpflichtet. Die Umsetzungsquoten steigen jedoch nur sehr langsam 

an. Bei Unternehmerinnen und Unternehmern sind Vorbehalte gegenüber 

dem Thema sowie behördlichen Vorgaben verbreitet.

Zielstellung: Für die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung besteht 

weiterhin ein hoher Bedarf, Unternehmen erfolgreich anzusprechen, da-

mit diese die Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten sicherstellen.

Methode: Aufbauend auf Erkenntnissen aus der Kognitions- und der Lern-

psychologie wurde ein alternatives Ansprachekonzept, das sogenannte  

„Huckepack-Verfahren“, entwickelt.

Ergebnisse: Durch die Verknüpfung der Arbeitsschutzthemen mit positiv be-

werteten Kontextreizen können Vorbehalte umgangen und eine erste positive 

Einstellungsänderung erreicht werden. Für eine nachhaltige Verhaltensän-

derung ist eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich.

Schlussfolgerungen: Mit dem „Huckepack-Verfahren“ können vor allem  

Unternehmerinnen und Unternehmer mit bisher geringer Umsetzungsmo-

tivation erreicht werden. Das Konzept kann auf unterschiedliche Felder 

der Prävention angewandt werden, bedarf aber noch weiterer Erprobung 

und Evaluation. Auch ethische Aspekte sind bei der Umsetzung zu be-

rücksichtigen.

Schlüsselwörter: Arbeits- und Gesundheitsschutz – Informationsverarbei-

tung – Unternehmer/innen – Ansprachekonzept

(eingegangen am 03.05.2023, angenommen am 12.05.2023)

 1  Die diesem Artikel zugrunde liegende Forschung wurde mit Mitteln der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) finanziert. Dem Projekt „Förderung einer Kultur der 
Prävention: die Rolle der Unternehmensleitung“ waren vier Berufsgenossenschaften (BG 
Bau, BG ETEM, BGHM, BGW) angeschlossen. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröf-
fentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.
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Ausgangslage

Nach dem Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgebende dazu verpflichtet, 
„die Arbeit […] so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben 
sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst ver-
mieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten 
wird“ (§ 4 Satz 1 ArbSchG). Zu den Pflichten einer Unternehmerin 
beziehungsweise eines Unternehmers gehört es, „die erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirk-
same Erste Hilfe zu treffen“ (§ 14 SGB VII in DGUV 2014, S. 9). Als 
Kernprozess des betrieblichen Arbeitsschutzes gilt die so genannte 
Gefährdungsbeurteilung, die gemäß § 5 ArbSchG in Verbindung 
mit DGUV Vorschrift 1 die Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
und damit einhergehende Ermittlung erforderlicher Maßnahmen 
durch den Arbeitgeber vorschreibt. 2013 erfolgte die Klarstellung im  
Gesetzestext, dass darin auch die arbeitsbedingten psychischen Be-
lastungen eingeschlossen sind. Weitere Unternehmerpflichten beste-
hen in der Unterweisung der Beschäftigten (§ 12 und 14 ArbSchG), 
der Bestellung von Betriebsärztinnen/-ärzten und Fachkräften für 
Arbeitssicherheit (§ 2 und 5 ASiG), der Durchführung von regelmä-
ßigen Betriebsbegehungen (verschiedene gesetzliche Grundlagen) 
sowie seit 2004 auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM) von Beschäftigten mit längerer beziehungsweise wiederholter 
Arbeitsunfähigkeit (§ 167, Abs. 2 SGB IX). Die Unternehmen sind 
verpflichtet, diese Maßnahmen zu organisieren, zu dokumentieren, 
auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen und sie regelmäßig an neue Ent-
wicklungen und Erkenntnisse anzupassen. Sie können mit diesen 
Aufgaben auch „zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich 
beauftragen“ (DGUV 2017, S. 49). Darüber hinaus existiert eine Viel-
zahl weiterer Verordnungen und Gesetze (u. a. Gefahrstoffverord-
nung, Arbeitsstättenverordnung), an die sich die Unternehmen zu 
halten haben. Diese Vorgaben gelten für alle Arbeitgebenden in der 
Regel unabhängig von ihrer Betriebsgröße.

Soweit die Theorie. In der betrieblichen Praxis verharren die Um-
setzungsquoten der benannten Pflichtaktivitäten auf einem niedrigen 
Niveau (Amler et al. 2019; Lösch et al. 2022). Ergebnisse einer aktuel-
len repräsentativen Studie (DEKRA 2021) zeigen, dass die Vorschrif-
ten lediglich in 45 % der deutschen Unternehmen durchgängig ein-
gehalten wurden. In einzelnen Bereichen ist die Entwicklung sogar 
rückläufig (s. Lösch et al. 2022). Im europäischen Vergleich bleibt der 
Umsetzungsstand in deutschen Unternehmen hinter dem in anderen 
Ländern zum Teil zurück (EU-OSHA 2018). Besonders stark fällt der 
Entwicklungsrückstand in kleinen und mittelgroßen Unternehmen 
unter 250 Beschäftigten aus (siehe Teil II dieses Beitrags). Betriebs-
ärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung, Beurteilungen der 
Arbeitsbedingungen und Betriebsbegehungen werden dort häufig 
gar nicht durchgeführt, die Maßnahmen beschränken sich meist auf 
die Beseitigung akuter Mängel (Amler et al. 2019; Sczesny et al. 2014). 
Auch freiwillige Angebote zur Gesundheitsförderung werden ins-
gesamt nur sporadisch und unsystematisch betrieben (Faller 2018).

Die Umsetzungsprobleme überraschen umso mehr, als dem be-
trieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) in Deutschland 
historisch ein hoher Stellenwert zukommt und die behördlichen 
Strukturen zur Umsetzung durch den Dualismus von Arbeitsschutz-
ämtern der Länder und branchenbezogenen Diensten der Unfall-

versicherungsträger (UVT) im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern stark ausgebaut sind (Cosmar u. Prüße 2021). Behördlich 
stark differenzierte Zugänge zu den Betrieben schlugen sich in den 
vergangenen 15 Jahren allerdings nicht in einem Zuwachs, son-
dern in einem ständigen Abbau der Personalressourcen insbeson-
dere bei den Ländern nieder. Erst in jüngster Zeit stellen auch die 
Länder wieder mehr Arbeitsinspektorinnen und -inspektoren ein. 
Jedoch umfasst die Gesamtzahl der Aufsichtsbeamten der Länder 
inklusive derjenigen in Ausbildung lediglich etwa 1750 Personen, 
während das Aufsichtspersonal der UVT etwa 2600 Personen um-
fasst (vgl. BAuA 2021, S. 351). Mit insgesamt 4350 Kräften sollen in 
Deutschland als 2,3 Mio. Betriebe mit insgesamt 46 Mio. Erwerbs-
tätigen betreut werden. Diese Quote liegt sogar knapp unter der für 
entwickelte Industrieländer vorgesehenen Mindestquote von einer 
Arbeitsinspektorin/einem Arbeitsinspektor pro 10.000 Beschäftigte 
(Internationales Arbeitsamt 2006). Deutschland verfehlt hier basale 
Standards. Insofern verwundert es nicht, dass trotz aller Bemühun-
gen, die Betriebe über Broschüren, Internetseiten, Veranstaltungen 
und Soziale Medien über ihre AGS-Aufgaben aufzuklären und sie zu 
entsprechenden Aktivitäten zu motivieren, eine Durchdringung der 
deutschen Wirtschaft nur zum Teil zu gelingen scheint. Verantwortlich 
hierfür ist allerdings nicht nur die vergleichsweise geringe Zahl von 
Arbeitsinspektorinnen und -inspektoren, sondern auch die in den 
Unternehmen verbreiteten Vorbehalte gegenüber dem Thema sowie 
gegenüber behördlichen Vorgaben im Allgemeinen (Echterhoff 2011; 
Gröben u. Freigang-Bauer 2007; Sczesny et al. 2014). Für die UVT 
ergibt sich somit der Bedarf, die Effektivität ihrer Präventionsleis-
tungen noch weiter zu steigern, mehr Unternehmen auf Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit erfolgreich anzusprechen und deren 
Aktivitäten weiter auszubauen (Bechmann et al. 2011; Faller 2018; 
Lösch et al. 2022; Sczesny et al. 2014). Diese Zielsetzung geht kon-
form mit dem 2021 erlassenen Arbeitsschutz-Kontrollgesetz, mit dem 
die Überwachungs- und Beratungstätigkeit der Aufsichtsbehörden 
und die allgemeinen Arbeitsbedingungen in den Betrieben verbessert 
werden sollen (s. Nöthen-Garunja 2021).

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den möglichen Ursa-
chen für die begrenzte Effektivität der bisher üblichen Ansprache 
sowie Ansätzen zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit. Ziel ist hierbei eine 
möglichst stabile und resistente Einstellungsänderung zum AGS bei 
den Unternehmerinnen und Unternehmern. Als Hintergrund werden 
einschlägige Modelle aus der Kognitions- und der Lernpsychologie 
herangezogen und auf das vorliegende Thema übertragen. Auf den 
Modellannahmen aufbauend, wird ein alternatives Ansprachekon-
zept für Unternehmerinnen und Unternehmer, das sog. „Huckepack-
Verfahren“, entwickelt. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung 
im Rahmen der betrieblichen Präventionsarbeit werden abschließend 
diskutiert.

Theoretischer Hintergrund und empirischer 
 Forschungsstand

Verarbeitung persuasiver Botschaften
Zur Verarbeitung von Informationen zum AGS können kognitions-
psychologische Modelle herangezogen werden, die unter anderem 
in der Werbewirkungsforschung Anwendung finden (s. Felser 2015). 
Im vorliegenden Kontext geht es um die Verarbeitung sogenannter 
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„persuasiver“ Botschaften, hier Informationen, die die Überzeugung 
der Unternehmensleitung positiv verändern sollen, etwas für die  
Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten zu tun. Eines der 
am stärksten verbreiteten Modelle zur prozesshaften Verarbeitung 
solcher Botschaften ist das Elaboration Likelihood Modell (ELM;  
Cacioppo u. Petty 1984; Petty u. Cacioppo 1986). Mit dem ELM kön-
nen nicht nur die Wirkungen unterschiedlicher Botschaften und 
Ansprachen analysiert, sondern auch Einstellungsänderungen vor-
hergesagt werden. Nach den Ergebnissen experimenteller Studien 
hängt die Verarbeitung nicht nur von der Botschaft selbst, sondern 
auch von Voraussetzungen beim Adressaten sowie von der Situation 
ab (Petty et al. 2009). Das Modell geht von zwei unterschiedlichen 
Arten der Verarbeitung (Elaboration) aus, die sich grundsätzlich nicht 
ausschließen, sondern durchaus ergänzen können: Die zentrale Ver-
arbeitung orientiert sich an der inhaltlichen Qualität der Botschaft. 
Dabei werden die Argumente aktiv aufgenommen und mit Vorwissen 
verknüpft. Bei der peripheren Verarbeitung sind inhaltliche Aspekte 
dagegen nebensächlich. Stattdessen werden nicht mit dem Thema 
zusammenhängende (periphere) Hinweisreize, zum Beispiel die  
Attraktivität und Bekanntheit des Sendenden, herangezogen. Diese 
Art der Verarbeitung ist den Adressierten meist nicht bewusst, kommt 
aber im Alltag häufig zum Tragen, weil damit kognitiver Aufwand 
eingespart werden kann. Ob der zentrale oder der periphere Weg 
gewählt wird, hängt von den Fähigkeiten und der Motivation des 
Adressierten, aber auch von weiteren Bedingungen ab (u. a. Stim-
mung des Adressierten, Glaubwürdigkeit des Sendenden). Sind keine 
ausreichenden Fähigkeiten zur Beurteilung vorhanden und wird das 
Thema als persönlich wenig relevant bewertet, ist eine periphere 
Verarbeitung wahrscheinlich. Der gewählte Verarbeitungsweg hat 
nachweisbare Folgen für Einstellungs- und Verhaltensänderungen: 
Die zentrale Verarbeitung führt aufgrund aktiver Auseinandersetzung 
mit dem Thema zu stabileren und resistenteren Einstellungsänderun-
gen. Ebenso sind Änderungen des Verhaltens unter dieser Bedingung 
wahrscheinlicher.

Die Annahmen des ELM wurden vielfach empirisch bestätigt  
(vgl. Kitchen et al. 2014; Petty u. Cacioppo 1986). Sie wurden auf 
verschiedene Anwendungsfelder übertragen, unter anderem auf die 
betriebliche Gesundheitsförderung (Petty et al. 2009). Hierbei handelt 
es sich um Gesundheitskampagnen, die Beschäftigte in unterschied-
lichen Branchen adressierten (Sublet u. Lum 2008). Auf das AGS-
Verhalten von Führungskräften wurde das ELM unseres Wissens 
noch nicht angewandt.

Übertragung des ELM auf den Arbeits- und Gesundheits-
schutz
Die Modellannahmen lassen sich auf die vorliegende Zielgruppe 
folgendermaßen übertragen: Eine Verarbeitung inhaltlicher Aspekte 
des AGS ist gemäß ELM nur unter bestimmten Bedingungen wahr-
scheinlich (Petty u. Cacioppo 1986): Die/der Sendende informiert 
stichhaltig, die Empfängerin/der Empfänger ist am Thema interes-
siert, verfügt über entsprechendes Vorwissen, ist nicht durch andere 
Themen oder Tätigkeiten abgelenkt usw. Im Arbeitsalltag von Klein-
unternehmen sind diese Bedingungen im Regelfall nicht gegeben. 
Nach Studienergebnissen werden die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten zwar grundsätzlich als ein wichtiges Thema, 
doch häufig nicht als Aufgabe der Unternehmnsleitung angesehen  

(Echterhoff 2011; Gröben u. Freigang-Bauer 2007; Sczesny et al. 
2014). Auch wirtschaftliche Abwägungen (Madsen 2013; Zohar 
2014) und die Vielzahl operativer und strategischer Führungsauf-
gaben (Hasle u. Limborg 2006) drängen Sicherheits- und Gesund-
heitsthemen in den Hintergrund. Fachkenntnisse zum Thema und 
den gesetzlichen Regelungen sind häufig nur begrenzt vorhanden 
(Amler et al. 2019; Sczesny et al. 2014). Auch weist das Management 
oft erhebliche Fehleinschätzungen zu bestehenden Sicherheitsrisiken 
auf (DEKRA 2021). Aufgrund dieser Bedingungen erscheint es sehr 
wahrscheinlich, dass Informationen zum AGS von dieser Zielgruppe 
nur peripher, also nicht tiefer verarbeitet werden.

Werden Informationen unter den realen Bedingungen des be-
trieblichen Alltags vermittelt, richtet sich die Aufmerksamkeit der 
Empfängerin/des Empfängers vorrangig auf periphere Bedingungen, 
wie zum Beispiel auf die (vermutete) Kompetenz der/des Sendenden 
oder die Stimmung, die mit dem Thema erzeugt wird („I feel good, 
so I must like it”; Petty et al. 1993). Mit AGS-Themen kann diese 
Zielgruppe also nur dann erreicht werden, wenn die Information an-
sprechend (z. B. bildhaft) aufgemacht ist und mit positiven Gefühlen 
assoziiert wird. Die eigentliche Information sollte noch nicht allzu 
differenziert aufbereitet sein.

Erst unter den Bedingungen der oben erwähnten zentralen Verar-
beitung ist eine dauerhafte, gegen Änderungen resistente Einstellung 
zu AGS wahrscheinlich. Dies ist erst im zweiten Schritt wahrschein-
lich, nachdem das Thema bei den Verantwortlichen inhaltlich grob 
eingeordnet und positiv konnotiert wurde. Auch unter den Bedin-
gungen der zentralen Verarbeitung spielt die Stimmungslage der  
Rezipierenden eine wichtige Rolle (Petty et al. 1993): Risikobotschaf-
ten, hier beispielsweise Hinweise auf Arbeitsunfälle, stoßen eher auf  
Abwehr (Felser 2005). Verantwortliche in Kleinunternehmen hal-
ten die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse für gering und den 
Aufwand für AGS-Maßnahmen für unnötig (Wenninger 1991). Mit 
positiv getönten Botschaften, zum Beispiel zum Nutzen von AGS-
Maßnahmen für die Produktivität oder die Fachkräftegewinnung und 
-bindung, kann dagegen eher eine dauerhaft positive Einstellung 
zum AGS erzeugt werden.

Bedeutung und Umsetzung positiver Botschaften
Wie positive Einstellungen zu einem Thema erzeugt werden kön-
nen, zeigen Erkenntnisse aus der Konsumentenpsychologie (s. Fel-
ser 2015). Bereits die Erwartung einer Belohnung begünstigt die 
Annahme einer Botschaft. Ein neuer Reiz hat vor allem dann Be-
lohnungswert, wenn er an vorhandene Ziele und Motive der Person 
anschließt. Eine intrinsische Motivation kann insbesondere dann 
entstehen, wenn durch einen Reiz stabile, im Langzeitgedächtnis 
gespeicherte Valenzüberzeugungen aktiviert werden (Schiefele 2001). 
Auch in Marketing und Werbung werden positive Botschaften häufig 
verwendet, da diese eher an Bedürfnisse und Wertüberzeugungen 
einer Zielgruppe anschließen (Felser 2015). Eine verbreitete Werbe-
strategie ist das Framing, bei dem ein Kontextreiz hinzugefügt wird, 
der eine Aufwertung des Zielreizes bewirken soll. Empirische Nach-
weise für die Wirksamkeit dieser Strategie finden sich in zahlreichen 
Experimenten. In einer Untersuchung von Stuart, Shimp und Engle 
(1987) sollten die Probandinnen und Probanden die Attraktivität  
einer fiktiven Zahncreme einschätzen, die entweder allein oder kom-
biniert mit Wasserfällen, Sonnenuntergängen oder blauem Himmel 
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dargeboten wurde. Die Einstellung zum Produkt konnte durch die 
Verbindung mit einem attraktiven Kontextreiz signifikant verbessert 
werden. Positive Beispiele für die Anwendung dieser Werbestrategie 
sind Kampagnen zur Altersvorsorge, die attraktive Bilder des Alterns 
einsetzen oder Spendenaufrufe bei Hungerkatastrophen, die mit 
emotional positiv aufgeladenen Bildern oder Geschichten arbeiten.

Das Lernprinzip, das dieser Werbestrategie zugrunde liegt, wird 
als „evaluatives Konditionieren“ (Felser 2015, S. 52f.) oder „Kondi-
tionierung höherer Ordnung“ (Neumann 2013, S. 154f.) bezeichnet. 
Hierbei wird auf bereits gelernten Reiz-Reaktions-Verbindungen 
aufgebaut. Ein bisher neutraler Reiz, der keine Reaktion auslöst, 
wird mit einem konditionierten Reiz, der die gewünschte Reaktion 
bereits hervorgerufen hat, gekoppelt. Nach mehreren Darbietungen 
kann mit dem neuen Reiz allein die gewünschte Reaktion ausgelöst 
werden. Dieses Lernprinzip wird in der Werbung folgendermaßen 
umgesetzt: Ein neues Thema oder Produkt (Zielreiz) wird mit ei-
nem bereits gelernten, positiv bewerteten Kontextreiz kombiniert 
und dadurch aufgewertet. Wie Experimente gezeigt haben, funkti-
oniert dieses Prinzip allerdings nur unter bestimmten Bedingungen  
(Felser 2015):
1. Die positive Reaktion auf den Zielreiz tritt eher dann auf, wenn 

der Kontextreiz dem Zielreiz vorausgeht.
2. Der Kontextreiz sollte möglichst konstant gehalten werden, da-

mit die gelernte Verbindung nicht aufgelöst wird.
3. Die Beziehung zwischen dem Zielreiz und dem Kontextreiz sollte 

bewusst wahrgenommen werden können, damit diese mitgelernt 
werden kann. So ist es weniger wahrscheinlich, dass der Zielreiz 
vom Kontextreiz entkoppelt wird.

„Arbeitsschutz im Huckepack“: Verfahren und  
praktische Umsetzung

Um die verbreitete Abwehr von AGS-Themen (Echterhoff 2011; Grö-
ben u. Freigang-Bauer 2007; Sczesny et al. 2014) zu umgehen, den 
Zugang zum Thema emotional zu erleichtern und die Umsetzung 
von Maßnahmen zu fördern, wurde ein alternatives Ansprache-
konzept entwickelt. Diesem wurden zentrale Annahmen der oben 
skizzierten Modelle zugrunde gelegt und in zwei Schritten auf die 
Handhabung von Informationen zum AGS übertragen:
1. Das Thema sollte bei fehlender Motivation und Vorkenntnissen 

mit einer knappen Botschaft in einer möglichst attraktiven Form 
vermittelt werden. Dadurch kann eine zumindest oberflächliche 
(periphere) Auseinandersetzung mit dem Thema ausgelöst wer-
den. Eine Einstellungsänderung ist allerdings nur dann wahr-
scheinlich, wenn dabei positive Gedanken und Gefühle ausgelöst 
werden (Petty et al. 1993). Dies kann dadurch unterstützt werden, 
dass das Thema mit einem positiv bewerteten Kontextreiz ver-
knüpft wird (Konditionierung höherer Ordnung). Als Kontextreiz 
eignet sich ein Thema, das bei der Unternehmensleitung hohe 
Akzeptanz erfährt. Hierzu gehören unter anderem wirtschaftli-
che Trendthemen (z. B. Digitalisierung, Fachkräftemangel) sowie 
Produkte und Maßnahmen, die ökonomischen Nutzen (z. B. 
steuerliche Vorteile, positives Arbeitgeberimage) oder Austausch 
mit Peers versprechen (Bechmann et al. 2011; Pröll et al. 2012; 
Sczesny et al. 2014). Auch branchenspezifische oder regionale Be-
sonderheiten der Zielgruppe sollten berücksichtigt werden (Pröll 

et al. 2012). Die Themen sollten möglichst praxisnah vermittelt 
werden (Sczesny et al. 2014). Bei der Aufbereitung der Botschaft 
sollte auch der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem Kon-
textreiz und dem AGS herausgearbeitet werden. Dies ist wichtig, 
um die Glaubwürdigkeit der Botschaft zu gewährleisten (Petty u. 
Cacioppo 1986). Dieser Zusammenhang sollte möglichst deut-
lich herausgestellt werden, damit er bewusst wahrgenommen 
und „mitgelernt“ werden kann (Felser 2005). Zudem sollte das 
„Aufhänger-Thema“ vor dem AGS behandelt und nach Mög-
lichkeit beibehalten werden, damit die hergestellte Verknüpfung 
auch künftig bestehen bleibt. Die Information sollte auf wenige 
Kernbotschaften reduziert, visuell ansprechend aufbereitet und in 
einem attraktiven, interaktiven Format vermittelt werden. Mög-
lichkeiten zur aktiven Beteiligung, zum Beispiel durch Diskus-
sionen und Gruppenarbeiten, können die Identifikation mit dem 
Thema fördern. Abschließend sollte eine Evaluation erfolgen, 
um Verbesserungspotenziale sichtbar zu machen und entspre-
chende Änderungen ableiten zu können (Wottawa u. Thierau  
2003).

2. Für eine nachhaltige Verhaltensänderung reicht die in Schritt 
(1) erzielte Einstellungsänderung in der Regel nicht aus. Hierzu 
müssen die AGS-Themen einer tieferen (zentralen) Verarbeitung 
zugänglich gemacht werden. Dies kann beispielsweise im Rah-
men von Seminaren oder durch individuelle Beratung geschehen. 
Der Fokus sollte auf inhaltlich überzeugenden Argumenten lie-
gen. Auch hier ist auf die Vermittlung einer positiven Stimmung 
zu achten. Dies kann durch die Hervorhebung der Vorteile von 
AGS-Maßnahmen zum Beispiel für das Arbeitsklima, die Fach-
kräftegewinnung oder die Bindung der Beschäftigten geschehen. 
Ob dieser Weg auch ohne vorherige periphere Ansprache ge-
wählt werden kann, hängt von der Motivation und den Vorkennt-
nissen der/des Adressierten ab (➥ Abb. 1). Diese sind vor der 
Ansprache abzuklären.

Die indirekte Ansprache der Betriebe auf AGS-Themen über po-
sitiv besetzte Kontextreize ist in der betrieblichen Präventionsar-
beit nicht gänzlich neu. So wurden zum Beispiel im Rahmen einer 
Hautschutzkampagne der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (Dulon et al. 2011) Auszubildenden 
und Meisteranwärter/-innen des Friseurhandwerks Regeln des an-
gewandten Hautschutzes (Zielreiz) in Verbindung mit attraktiven  
Friseurtechniken (Kontextreiz) vermittelt. Die Seminare fanden bei 
der Zielgruppe eine hohe Akzeptanz (s. Dulon et al. 2011). Viele Teil-
nehmende äußerten die Absicht, auch künftig Handschuhe zu tra-
gen. In einer Beobachtungsstudie in den beteiligten Friseurbetrieben 
konnten positive Effekte auf das Trageverhalten festgestellt werden. 
Die Autorinnen und Autoren bezeichneten die Kombination von 
AGS-Themen mit attraktiven Kontextreizen als „Trojaner-Prinzip“ 
(S. 618), andere bezeichnen es als „Huckepack“-Methode (Sczesny 
et al. 2014, S. 237). Für das hier vorgestellte Verfahren soll der zuletzt 
genannte, weniger militaristische Begriff verwendet werden.

Diskussion

In diesem Beitrag wurde ein alternatives Ansprachekonzept vorge-
stellt, mit dem vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer mit 
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geringer Umsetzungsmotivation erreicht werden sollen. Mit dem 
kognitions- und lernpsychologisch fundierten „Huckepack-Verfah-
ren“ sollen verbreitete Vorbehalte gegenüber dem Thema (Echterhoff 
2011; Gröben u. Freigang-Bauer 2007; Sczesny et al. 2014) umgan-
gen und eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema ausgelöst 
werden. Die Akzeptanz von AGS-Themen wird dadurch erleichtert, 
dass diese in einen für die Adressierten attraktiven Kontext gesetzt 
werden. Die bereits vorhandene Motivation kann genutzt werden, 
sich anschließend tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. 
Erst wenn die Ansprache über den peripheren Verarbeitungsweg 
positiv ausgefallen ist, sind gute Voraussetzungen für eine differen-
zierte Beschäftigung gegeben. Letzteres ist notwendig, um die be-
trieblichen Auflagen zum AGS zu verstehen und geeignete Maßnah-
men selbständig initiieren zu können (Amler et al. 2019; Cosmar u.  
Prüße 2021).

Die Tatsache, dass Personen in einem bestimmten Motivations- 
und Kenntnisstand einer unterschiedlichen Ansprache bedürfen, da-
mit eine Botschaft erfolgreich verarbeitet werden kann, wurde bisher 
auf zahlreiche Anwendungsfelder erfolgreich übertragen, unter an-
derem auch auf die betriebliche Gesundheitsförderung (siehe Petty 
et al. 2009; Sublet u. Lum, 2008). Das hier vorgelegte, mehrstufige 
Ansprachekonzept wurde bereits mit einem ähnlichen Vorgehen in 
einzelnen Kampagnen (z. B. Dulon et al. 2011) verwendet, allerdings 
ohne eine entsprechende theoretische Fundierung. Das „Huckepack-
Verfahren“ könnte sich in der betrieblichen Präventionsarbeit als 
universell einsetzbare Methode mit vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten erweisen. Durch die Motivation und Aktivierung Verant-
wortlicher im Betrieb können die begrenzten Personalressourcen der 
Arbeitsschutzinspektionen gegebenenfalls effizienter eingesetzt wer-
den. So erscheint es sinnvoll, das Verfahren auch auf die traditionellen 

Ansprachewege, zum Beispiel Seminare der Berufsgenossenschaften, 
zu übertragen. Erste Evaluationen des Ansprachekonzepts zeigten 
bei den Teilnehmenden positive Effekte auf (s. Teil II dieses Beitrags). 
Seine Anwendung bedarf aber noch weiterer wissenschaftlicher Eva-
luationen.

Bei der ersten Erprobung im Feld wurden auch ethische Aspekte 
kritisch diskutiert: Ist es moralisch vertretbar, ein anderes Thema als 
„Köder“ darzubieten, wenn Betriebe über AGS informiert werden 
sollen? Höhere Konditionierung mag für die Werbung ein proba-
tes Mittel sein – aber ist es auch für den gesetzlichen Arbeitsschutz 
tragfähig? Stellt man mit solchen Manipulationstechniken nicht die 
Glaubwürdigkeit der Präventionsarbeit infrage? Experimente sind 
dieser Frage nachgegangen und haben untersucht, ob der Effekt un-
terschiedlich stark ausfällt, wenn von den Testpersonen eine Beein-
flussungsabsicht unterstellt wurde oder nicht (s. Felser 2015). Dies 
konnte nicht bestätigt werden. Die Aufwertung des untersuchten 
Produkts funktionierte auch dann, wenn eine gezielte Manipulation 
unterstellt wurde. Dennoch muss diesen Fragen in weiteren Felder-
probungen nachgegangen werden, damit die durchaus berechtigten 
Bedenken mit stichhaltigen Argumenten ausgeräumt werden kön-
nen.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkon-
flikte vorliegen.
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